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Stadt Bitterfeld-Wolfen 
Bau- und Vergabeausschuss 

 

Beschlussantrag Nr. : 014-2019 

  

 

   aus öffentlicher Sitzung 

 

 

 

Einreicher: Oberbürgermeister 
Verantwortlich für die Umsetzung: SB Öffentliche Anlagen 
Budget / Produkt: 42/ 55.10.01 

 

 

 

Beratungsfolge 

Gremium Termin J N E 

Ortschaftsrat Wolfen 13.02.2019    

Bau- und Vergabeausschuss 13.02.2019    

    

 

 

Beschlussgegenstand: 

Billigung der Entwurfsplanung der Ergänzung und Erweiterung der grünen Infrastruktur Nordpark im OT 

Stadt Wolfen 

 

Antragsinhalt: 

Der Bau- und Vergabeausschuss billigt die Entwurfsplanung – Freianlagen im OT Stadt Wolfen, Ergänzung 

und Erweiterung der grünen Infrastruktur Nordpark des Landschaftsarchitekturbüros Uwe Merz aus 06846 

Dessau-Roßlau. 

 

  

 

Begründung: 

 

Als Maßnahme der nachhaltigen integrierten Stadtentwicklung im Rahmen des operationellen Programms 

für den EFRE des Landes Sachsen-Anhalt 2014 – 2020 ist für den Stadtumbau-Ost zur Aufwertung die 

Ergänzung und Erweiterung der grünen Infrastruktur Nordpark vorgesehen. 

 

Nach Vergabe der Planungsleistungen am 20.06.2018 wurde das Landschaftsarchitekturbüro Uwe Merz aus 

06846 Dessau-Roßlau demgemäß beauftragt. Von Juli bis Dezember 2018 wurde nach den Leistungsphasen 

1 (Grundlagenermittlung) und 2 (Vorplanung) die Entwurfsplanung (Leistungsphase 3) erarbeitet und liegt 

nun zur Billigung und Bearbeitung der weiteren Planung vor. 

 

Die Verwaltung der Stadt Bitterfeld-Wolfen, SB Öffentliche Anlagen, empfiehlt, die vorgenannte 

Entwurfsplanung zu billigen. 

  

 

Grundlagen für den Beschlussantrag  (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse): 

 

Hauptsatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen 

Beschluss-Nr. 106-2018 des Bau- und Vergabeausschusses 

 
28.01.2019 
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Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst 

(Beschlussnummer-Jahr)? 106-2018 

 

Welche Beschlüsse sind 

a) zu ändern?   keine 

b) aufzuheben? keine 

(Beschlussnummer-Jahr)? 

 

Die Behindertenfreundlichkeitsprüfung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (EU-, Bundes- und 

Landesrecht) 

 

wurde durchgeführt 

ist nicht notwendig 

 

 

 

  

 

 

Welche finanziellen Auswirkungen ergeben sich: keine 

a) Untersachkonten:       

b) Maßnahmenummer (bei Investitionen): 272 

c) Betrag in € einmalig:       

d) Folgekosten in € nach Jahresscheiben:       

  

 

 

 

              

Unterschrift der Einreicherin /des Einreichers zur 

Vorlagennummer: 014-2019 

 

Anlagen: 

Entwurfsplanung - Freianlagen im OT Stadt Wolfen, Ergänzung und Erweiterung der grünen Infrastruktur 

Nordpark 
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